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Nr. 216 • Amt der Tiroler Landesregierung 

STELLENAUSSCHRE IBUNGEN  

Beim Amt der Tiroler Landesregierung sind derzeit fol-
gende Stellen ausgeschrieben: 

   • Bezirkshauptmannschaft Imst, Bezirksforstinspek-
tion – „Förster/in“, Vollzeit (40 Wochenstunden),  
€ 3.331,20 brutto/Monat, Frist: 30. September 2023 
(OrgP-70-2023/274-5). 

   • Sozialpädagogisches Zentrum Schwaz/St.Martin – 
„Mitarbeiter/in im Bereich Hauswirtschaft“, Vollzeit (40 
Wochenstunden), € 2.491,10 brutto/Monat, Frist: 26. 
September 2023 (OrgP-70-2023/251-5). 

   • Abteilung Kultur; Dienstort: Innsbruck – „Controller/in“, 
Budgetplanung und Controlling, Evaluierung Fördermaß-
nahmen, Voll-/Teilzeit, € 4.075,10 brutto/Monat bei 40h, 
Frist: 27. September 2023 (OrgP-70-2023/275-5). 

   • Bildungszentrum für Hören und Sehen; Dienstort: Mils 
– „Sozialpädagoge/in“, Teilzeit (20 – 24 Wochenstunden), 
€ 3.125,4 brutto/Monat, Frist: 27. September 2023  
(OrgP-70-2023/279-5). 

Bewerbungen sind beim Amt der Tiroler Landesregierung, 
Abteilung Organisation und Personal, Eduard-Wallnöfer-
Platz 3, 6020 Innsbruck, unter der entsprechenden Ge-
schäftszahl einzubringen. 

Ausführliche Informationen zu den Stellenausschrei-
bungen finden Sie im Internet unter https://www.tirol.gv.at/ 
karriere/.  

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen die Mitar-
beiterInnen der Abteilung Organisation und Personal, unter 
der Telefonnummer 0512/508 2222, gerne zur Verfügung. 

Innsbruck, 14. September 2023 
Für die Landesregierung: MMag. Dr. Wiener, LL.M. 

Nr. 217 • Gemeinde Ried im Zillertal 

KUNDMACHUNG  
über die Auflegung des Entwurfes der ersten  

Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ried im Zillertal hat in 
seiner Sitzung vom 1. Juni 2023 gemäß § 63 Abs. 4 und 5 
Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 
43, in Verbindung mit § 6 Tiroler Umweltprüfungsgesetz – 
TUP, LGBl. Nr. 34/2005, beschlossen, den Entwurf der ersten 
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der 
Gemeinde Ried im Zillertal während sechs Wochen, zur öf-
fentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt der Gemeinde  
aufzulegen. 

Im Rahmen des Auflegungsverfahrens erfolgt die Betei-
ligung der Öffentlichkeit gemäß § 6 Abs. 1 TUP. 
Darstellung des wesentlichen Inhalts (§ 6 Abs. 4 lit. a 

TUP): Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden der Um-
weltzustand und die Merkmale des Planungsgebietes auf 
Basis von Daten (Tiris, Orthofotos, Lokalaugenscheine,...) 
erhoben und beschrieben. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Umweltbeein-
trächtigungen infolge der Fortschreibung des Raumord-
nungskonzeptes vor allem durch Siedlungserweiterungsbe-
reiche zu erwarten sind. Im Zuge der Umweltprüfung wurden 
daher die geplanten Erweiterungen hinsichtlich ihrer voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen bewertet.  

Mit der Fortschreibung des Raumordnungskonzepts wer-
den in Summe 0,94ha Siedlungserweiterungsflächen fortge-
schrieben, 1 ha für die bauliche Entwicklung in den Sied-
lungsraum neu aufgenommen, denen allerdings die  
Rücknahme von ca. 1,85 ha gegenüberstehen.  

Insgesamt sind infolge der vorgesehenen 1. Fortschrei-
bung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 
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keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt 
zu erwarten. 

Gemäß § 31c Abs. 2 TROG 2022 hat die Gemeinde späte-
stens bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Inkrafttre-
ten des örtlichen Raumordnungskonzeptes dessen Fortschrei-
bung zu beschließen. Die Fortschreibung hat gemäß § 31c Abs. 
1 TROG 2022 für das gesamte Gemeindegebiet zu erfolgen 
und ist auf einen Planungszeitraum von weiteren zehn Jahren 
auszurichten. 
Ort und Zeit der Einsichtnahmemöglichkeit (§ 6 Abs. 4 

lit. b TUP): Die sechswöchige Auflage erfolgt vom 20. Sep-
tember 2023 bis einschließlich 2. November 2023. 

Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnungstext, Pläne, 
Erläuterungsbericht, Bestandsaufnahme und Umweltbericht – 
liegen während der Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Par-
teienverkehr im Gemeindeamt Ried im Zillertal zur Einsicht-
nahme auf und sind im Internet unter https://gemeinde-ried.at 
einzusehen. 
Hinweis (§ 6 Abs. 4 lit. c TUP): Jedermann steht das Recht 

zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist, 
eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

Ried im Zillertal, 15. September 2023 
Der Bürgermeister: Hansjörg Jäger 

Nr. 218 • Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG 

OFFENES  VERFAHREN  
i m  Oberschwel lenbere ich  gemäß BVergG 

Baumeisterarbeiten 
Generalsanierung und Aufstockung 

Art des Auftrags: Bauleistung. 
Auftraggeber: Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG. 
Auftragsbezeichnung: 0098_Domanigweg 3_General-

sanierung und Aufstockung_Baumeisterarbeiten. 
Beschreibung: 0098_Domanigweg 3_Generalsanierung 

und Aufstockung_Baumeisterarbeiten. 
Beginn der Arbeiten: Anfang 4. Quartal 2023. 
Ende der Arbeiten: Ende 4. Quartal 2024. 
Erfüllungsort: Innsbruck. 
Abgabedatum: 11. Oktober 2023, 11 Uhr. 
CPV-Codes: 45000000-7. 
Projektnummer: 0098_Baumeisterarbeiten_2023/2024. 
Auskünfte und Unterlagen: https://iig.vemap.com/ 

home/bekannt/anzeigen.html?annID=336 
Innsbruck, 11. September 2023
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